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Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck 
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung eines 
Gemeinschaftssystems zur Registrierung von Beförderern radioaktiven Materials
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (COM(2012)0561),

– gestützt auf die Artikel 31 und 32 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, gemäß denen es vom Rat konsultiert wurde (C7-0320/2012),

– in Kenntnis der Stellungnahme des Rechtausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

– gestützt auf die Artikel 55 und 37 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A7-0385/2013),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, das Parlament zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom 
Parlament gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, das Parlament erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag 
der Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Titel

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES RATES VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
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PARLAMENTS UND DES RATES
zur Festlegung eines 
Gemeinschaftssystems zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials

zur Festlegung eines 
Gemeinschaftssystems zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 31 Absatz 2 und 
Artikel 32,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 91,

Begründung

Bestimmungen über die Beförderung radioaktiven Materials sind derzeit in der 
Richtlinie 2008/68/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland enthalten, die 
auf dem Vertrag basiert. Für diese Verordnung sollte daher dieselbe Rechtsgrundlage 
gewählt werden. Es ist nicht angemessen, dem Europäischen Parlament 
Mitentscheidungsbefugnisse zu nehmen, wie es im Vorschlag der Kommission vorgesehen ist; 
dies gilt umso mehr, als sich der Vorschlag auf wichtige Umwelt- und Gesundheitsfragen 
bezieht. Gemäß den vom Europäischen Parlament am 15.2.2011 bzw. am 12.3.2013 
angenommenen Berichten BELET (P7_TA(2011)0055) und RIVASI „Radioaktive Stoffe in 
Wasser für den menschlichen Gebrauch“ (P7_TA(2013)0068) sollte in Bezug auf 
Strahlenschutzvorschriften grundsätzlich der Vertrag maßgeblich sein.”

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission, der nach Stellungnahme 
einer Gruppe von Persönlichkeiten 
ausgearbeitet wurde, die der Ausschuss 
für Wissenschaft und Technik ernannt 
hat,

auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission,

Begründung

Bestimmungen über die Beförderung radioaktiven Materials sind derzeit in der 
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Richtlinie 2008/68/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland enthalten, die 
auf dem Vertrag basiert. Für diese Verordnung sollte daher dieselbe Rechtsgrundlage 
gewählt werden. Es ist nicht angemessen, dem Europäischen Parlament 
Mitentscheidungsbefugnisse zu nehmen, wie es im Vorschlag der Kommission vorgesehen ist; 
dies gilt umso mehr, als sich der Vorschlag auf wichtige Umwelt- und Gesundheitsfragen 
bezieht. Gemäß den vom Europäischen Parlament am 15.2.2011 bzw. am 12.3.2013 
angenommenen Berichten BELET (P7_TA(2011)0055) und RIVASI „Radioaktive Stoffe in 
Wasser für den menschlichen Gebrauch“ (P7_TA(2013)0068) sollte in Bezug auf 
Strahlenschutzvorschriften grundsätzlich der Vertrag maßgeblich sein.”

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

nach Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments,

gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren,

Begründung

Bestimmungen über die Beförderung radioaktiven Materials sind derzeit in der 
Richtlinie 2008/68/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland enthalten, die 
auf dem Vertrag basiert. Für diese Verordnung sollte daher dieselbe Rechtsgrundlage 
gewählt werden. Es ist nicht angemessen, dem Europäischen Parlament 
Mitentscheidungsbefugnisse zu nehmen, wie es im Vorschlag der Kommission vorgesehen ist; 
dies gilt umso mehr, als sich der Vorschlag auf wichtige Umwelt- und Gesundheitsfragen 
bezieht. Gemäß den vom Europäischen Parlament am 15.2.2011 bzw. am 12.3.2013 
angenommenen Berichten BELET (P7_TA(2011)0055) und RIVASI „Radioaktive Stoffe in 
Wasser für den menschlichen Gebrauch“ (P7TA(2013)0068) sollte in Bezug auf 
Strahlenschutzvorschriften grundsätzlich der Vertrag maßgeblich sein.”

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Es muss eine wirksame und 
einheitliche Umsetzung dieser 
Verordnung sichergestellt werden, indem 
gemeinsame Kriterien festgelegt werden, 
die die Mitgliedstaaten bei der 
Ausstellung von 
Registrierungsbescheinigungen für 
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Beförderer anwenden sollten, sowie ein 
praktikabler und obligatorischer 
Austausch von Informationen mit 
anderen Mitgliedstaaten, um die 
Beaufsichtigung der Beförderer 
sicherstellen, die Erfüllung der 
Anforderungen überprüfen und wirksam 
auf Notfälle reagieren zu können.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Anwendung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden.

entfällt

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) In Anbetracht des allgemeinen Ziels, 
den auf der Industrie lastenden 
Regelungsaufwand zu verringern, sollten 
die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser 
Verordnung auf die vielen kleinen 
Unternehmen, die radioaktives Material 
innerhalb des Hoheitsgebietes eines 
Staates befördern, weiterhin von der 
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Kommission beobachtet werden.

Begründung

Dies ist wichtig, weil die Kommission darauf hingewiesen hat, dass die besonderen 
Auswirkungen auf KMU anhand der vorhandenen Daten sehr schwer abzuschätzen sind und 
dass der Zeitraum für die Online-Konsultation der Interessenträger sehr kurz war 
(10. Dezember bis 28. Januar 2008, einschließlich der Weihnachtsferien).

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Durch diese Verordnung wird ein 
Gemeinschaftssystem zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials 
festgelegt, das die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten erleichtert, die 
Einhaltung der in der 
Richtlinie 96/29/Euratom festgelegten 
grundlegenden Sicherheitsnormen für 
den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen 
die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen zu gewährleisten.

1. Durch diese Verordnung wird ein 
Gemeinschaftssystem zur Genehmigung 
und Registrierung von Beförderern 
radioaktiven Materials auf der Grundlage 
der Richtlinie 2008/68/EG und der 
Richtlinie 96/29/Euratom festgelegt.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Verordnung gilt für alle 
Beförderer, die radioaktives Material 
innerhalb der Gemeinschaft, aus 
Drittländern in die Gemeinschaft und aus 
der Gemeinschaft in Drittländer befördern. 
Sie findet keine Anwendung auf die 
Beförderung radioaktiven Materials im 
Luft- oder Seeverkehr.

2. Diese Verordnung gilt für alle 
Beförderer, die radioaktives Material auf 
Straßen, Schienen und 
Binnenschifffahrtswegen innerhalb der 
Gemeinschaft, aus Drittländern in die 
Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft in 
Drittländer befördern.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Verordnung gilt unbeschadet 
der nationalen Bestimmungen über den 
Schutz der Beförderung radioaktiven 
Materials vor Diebstahl, Sabotage oder 
anderen böswilligen Handlungen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Beförderer“ sind alle Personen, 
Organisationen oder öffentlichen 
Unternehmen, die in der Gemeinschaft 
radioaktives Material befördern, 
unabhängig vom Verkehrsmittel. 
Eingeschlossen sind gewerblicher Verkehr 
und Werkverkehr;

(a) „Beförderer“ sind alle Personen, 
Organisationen oder Unternehmen, die in 
der Gemeinschaft radioaktives Material 
befördern, unabhängig vom 
Verkehrsmittel. Eingeschlossen sind 
gewerblicher Verkehr und Werkverkehr;

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) „gemeinsame Kriterien“ bezeichnet 
eine Reihe von Sicherheitsnormen, die 
auf den Vorschriften für die einzelnen 
Verkehrsträger für die Beförderung 
gefährlicher Güter (ADR, RID und ADN), 
der Richtlinie 96/29/Euratom und der 
Richtlinie 2008/68/EG beruhen und die 
Beförderer von radioaktivem Material 
erfüllen müssen, um eine 
Registrierungsbescheinigung zu erhalten;
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Beförderung“ umfasst alle 
Beförderungsvorgänge vom Herkunftsort 
zum Bestimmungsort, einschließlich 
Laden, Lagerung während der Durchfuhr 
und Entladen des radioaktiven Materials;

(c) „Beförderung“ umfasst alle vom 
Beförderer vom Herkunftsort bis zum 
Bestimmungsort durchgeführten 
Beförderungsvorgänge;

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) „radioaktives Material“ ist Material, 
das Radionuklide enthält und bei dem 
sowohl die Aktivitätskonzentration als 
auch die Gesamtaktivität je Sendung die 
in den Absätzen 402–407 der IAEO-
Vorschriften für die sichere Beförderung 
radioaktiver Materialien (IAEA Safety 
Standards Series No. TS-R-1, Wien, 2009) 
aufgeführten Werte übersteigt;

(d) „radioaktives Material“ hat die gleiche 
Bedeutung wie in den Vorschriften für die 
einzelnen Verkehrsträger für die 
Beförderung gefährlicher Güter (ADR, 
RID und ADN), die von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Richtlinie 2008/68/EG umgesetzt werden;

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) „gefährliche Güter mit hohem 
Gefahrenpotenzial – radioaktives Material“ 
ist radioaktives Material, bei dem die 
Möglichkeit eines Missbrauchs zu 
terroristischen Zwecken und damit die 
Gefahr schwerwiegender Folgen wie des 
Verlusts zahlreicher Menschenleben und 

(e) „gefährliche Güter mit hohem 
Gefahrenpotenzial – radioaktives Material“ 
ist radioaktives Material, bei dem die 
Möglichkeit einer unfallbedingten 
Freisetzung oder eines Missbrauchs zu 
terroristischen Zwecken und damit die 
Gefahr schwerwiegender Folgen wie des 



PE510.688v02-00 12/62 RR\1009862DE.doc

DE

massiver Zerstörungen besteht, 
entsprechend der Begriffsbestimmung in 
Anhang A.9. der Nuclear Security Series 
No.9 „Security in the Transport of 
Radioactive Material“ (Schriftenreihe der 
IAEO zur nuklearen Sicherung, Wien, 
2008);

Verlusts zahlreicher Menschenleben und 
massiver Zerstörungen besteht, 
entsprechend der Begriffsbestimmung in 
Anhang A.9. der Nuclear Security Series 
No.9 „Security in the Transport of 
Radioactive Material“ (Schriftenreihe der 
IAEO zur nuklearen Sicherung, Wien, 
2008);

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „freigestelltes Versandstück“ ist ein 
Versandstück, bei dem der radioaktive 
Inhalt nicht die in Tabelle V Abschnitt IV 
der IAEO-Vorschriften für die sichere 
Beförderung radioaktiver Materialien 
(IAEA Safety Standards Series No. TS-R-
1, Wien, 2009) festgelegten 
Aktivitätsgrenzwerte beziehungsweise im 
Falle der Beförderung durch die Post ein 
Zehntel dieser Grenzwerte übersteigt und 
das als UN-Nummer 2908, 2909, 2910 
oder 2911 klassifiziert ist;

(f) „freigestelltes Versandstück“ ist ein 
Versandstück, das radioaktives Material 
enthält und die Anforderungen für als 
„freigestellte Versandstücke“ eingestufte 
Versandstücke entsprechend den 
Bestimmungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter (ADR, RID und ADN) 
erfüllt, die von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Richtlinie 2008/68/EG 
umgesetzt werden;

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei einzelnen Beförderungsvorgängen 
ist eine Kopie der 
Registrierungsbescheinigung des 
Beförderers oder, im Falle der in Absatz 3 
genannten Beförderungen, eine Kopie der 
nach dem anwendbaren nationalen 
Verfahren erteilten Erlaubnis oder 
Registrierungsbescheinigung mitzuführen.

2. Bei einzelnen Beförderungsvorgängen 
ist eine Kopie der 
Registrierungsbescheinigung des 
Beförderers mitzuführen.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Beförderer, für die gemäß der 
Richtlinie 96/29/Euratom Erlaubnisse für 
den Umgang mit radioaktivem Material 
oder die Verwendung von radioaktives 
Material enthaltenden Geräten oder 
Strahlenquellen erteilt oder 
entsprechende Registrierungen 
vorgenommen wurden, können solches 
Material oder solche Strahlenquellen 
ohne Registrierung im Rahmen dieser 
Verordnung befördern, sofern die 
Erlaubnisse oder Registrierungen auch 
für die Beförderung in allen 
Mitgliedstaaten gelten, in denen die 
Beförderung stattfindet.

entfällt

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Jede Beförderung radioaktiven 
Materials erfolgt im Einklang mit den von 
der Wirtschaftskommission für Europa 
festgelegten internationalen 
Bestimmungen und Normen für 
gefährliche und umweltschädliche Güter 
und im Einklang mit dem entsprechenden 
Europäischen Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße (ADR), der Ordnung 
für die internationale 
Eisenbahnbeförderung gefährlicher 
Güter (RID) und dem Europäischen 
Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen (ADN), wie sie in 
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der Richtlinie 2008/68/EG definiert sind.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zur Überwachung und Kontrolle der 
Beförderung radioaktiven Materials wird 
ein elektronisches System für die 
Registrierung von Beförderern (ESCReg) 
eingerichtet, das von der Kommission 
unterhalten wird. Die Kommission legt die 
in das System aufzunehmenden 
Informationen, die technischen 
Spezifikationen und die Anforderungen an 
das ESCReg fest.

1. Zur Überwachung und Kontrolle der 
Registrierung von Beförderern 
radioaktiven Materials wird ein 
elektronisches System für die 
Registrierung von Beförderern (ESCReg) 
eingerichtet, das von der Kommission 
unterhalten und gesichert wird. Die 
Kommission legt die in das System 
aufzunehmenden Informationen, die 
technischen Spezifikationen und die 
Anforderungen an das ESCReg fest. Um 
Fehlinterpretationen zu verhindern, 
müssen diese Spezifikationen vollständig 
und eindeutig sein.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das ESCReg ist vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung gesichert, zuverlässig 
und voll funktionsfähig. Zusätzlich wird 
ein Mechanismus für den Austausch von 
Informationen zwischen den zuständigen 
Behörden und dem ESCReg eingerichtet, 
um zumindest die grenzüberschreitende 
Beförderung zu erleichtern.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, die registrierten 
Beförderer und die Antragsteller erhalten 
beschränkten sicheren Zugang zum 
ESCReg, entsprechend den einschlägigen 
Bestimmungen über den Schutz 
personenbezogener Daten, die in der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates festgelegt sind. 
Die zuständigen Behören haben Zugang zu 
allen verfügbaren Daten.

2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, die registrierten 
Beförderer und die Antragsteller erhalten 
beschränkten sicheren Zugang zum 
ESCReg, entsprechend den einschlägigen 
Bestimmungen über den Schutz 
personenbezogener Daten, die in der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates festgelegt sind. 
Die zuständigen Behörden haben Zugang 
zu allen verfügbaren Daten. Das ESCReg 
macht die Liste der registrierten 
Beförderer öffentlich zugänglich.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission ist für den Inhalt und 
die Genauigkeit der über das ESCReg 
übermittelten Daten nicht verantwortlich.

3. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sind für den Inhalt der 
über das ESCReg übermittelten Daten 
verantwortlich, die genau und transparent 
sein und rechtzeitig übermittelt werden 
müssen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein Beförderer beantragt die Registrierung 
über das ESCReg.

Ein Beförderer beantragt die Registrierung 
über das ESCReg bei der zuständigen 
Behörde gemäß Absatz 3.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der antragstellende Beförderer übermittelt 
das in Anhang I vorgegebene, ausgefüllte 
elektronische Antragsformular.

Der antragstellende Beförderer übermittelt 
das in Anhang I vorgegebene, ausgefüllte 
elektronische Antragsformular. Online-
Leitlinien mit Kontaktdaten und 
Informationen zur Erreichbarkeit der 
Kontaktstelle oder der zuständigen 
Behörde sind zur Unterstützung des 
Antragstellers jederzeit verfügbar.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Es gilt ein Übergangszeitraum von einem 
Jahr nach dem Datum des Inkrafttretens 
der Verordnung, damit alle Beförderer 
eine Registrierungsbescheinigung gemäß 
der Verordnung beantragen und erhalten 
können. Während dieses 
Übergangszeitraums gelten die 
Bestimmungen der 
Richtlinie 96/29/Euratom und der 
Richtlinie 2008/68/EG.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Nach Übermittlung des ausgefüllten 
Antragsformulars erhält der Antragsteller 
eine automatisch erstellte 
Empfangsbestätigung sowie eine 
Antragsnummer.

2. Nach Übermittlung des ausgefüllten 
Antragsformulars erhält der Antragsteller 
eine automatisch erstellte 
Empfangsbestätigung sowie eine 
Antragsnummer. Die verantwortliche 
zuständige Behörde erhält die gleiche 
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Bestätigung. Die Kommission ist dafür 
verantwortlich, die Einhaltung von 
Absatz 3 dieses Artikels sicherzustellen. 
Im Falle einer Zurückweisung erhält der 
Antragsteller eine Fehlermeldung, in der 
die Gründe für die Zurückweisung des 
Antrags aufgeführt sind.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Innerhalb von acht Wochen nach 
Erstellung der Empfangsbestätigung stellt 
die zuständige Behörde eine 
Bescheinigung über die Registrierung des 
Beförderers aus, sofern sie der Ansicht ist, 
dass die übermittelten Angaben vollständig 
sind und die Anforderungen dieser 
Verordnung, der Richtlinie 96/29/Euratom 
sowie der Richtlinie 2008/68/EG erfüllen.

4. Innerhalb von acht Wochen nach 
Erstellung der Empfangsbestätigung stellt 
die zuständige Behörde eine 
Bescheinigung über die Registrierung des 
Beförderers aus, sofern sie der Ansicht ist, 
dass die übermittelten Angaben vollständig 
sind und die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen und dass der 
Antragsteller die Anforderungen der 
gemeinsamen Kriterien gemäß der 
Definition in Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe ba erfüllt.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Eine Kopie der Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers wird über 
das ESCReg allen zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, in denen der 
Beförderer tätig sein möchte, automatisch 
zugestellt.

Eine Kopie der Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers wird über 
das ESCReg den zuständigen Behörden 
aller Mitgliedstaaten automatisch 
zugestellt.
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Lehnt die zuständige Behörde die 
Ausstellung einer Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers mit der 
Begründung ab, dass der Antrag nicht 
vollständig ist oder nicht den geltenden 
Anforderungen entspricht, teilt sie dem 
Antragsteller dies innerhalb von acht 
Wochen nach Erstellung der 
Empfangsbestätigung schriftlich mit. Vor 
einer solchen Ablehnung fordert die 
zuständige Behörde den Antragsteller auf, 
seinen Antrag innerhalb von drei Wochen 
ab dem Erhalt der Aufforderung zu 
korrigieren oder zu ergänzen. Die 
zuständige Behörde gibt die Gründe für die 
Ablehnung an.

Die zuständige Behörde fordert den 
Antragsteller gegebenenfalls auf, 
innerhalb von drei Wochen ab dem Erhalt 
der Aufforderung die notwendigen 
Korrekturen oder ergänzenden 
Informationen vorzulegen. Lehnt die 
zuständige Behörde die Ausstellung einer 
Bescheinigung über die Registrierung des 
Beförderers mit der Begründung ab, dass 
der Antrag nicht vollständig ist oder nicht 
den geltenden Anforderungen entspricht, 
teilt sie dem Antragsteller dies innerhalb 
von acht Wochen nach Erstellung der 
Empfangsbestätigung schriftlich mit. Die 
zuständige Behörde gibt die Gründe für die 
Ablehnung an.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Kopie der Ablehnung und der 
Begründung wird über das ESCReg allen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
in denen der Beförderer tätig sein möchte, 
automatisch zugestellt.

Eine Kopie der Ablehnung und der 
Begründung wird über das ESCReg den 
zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten automatisch zugestellt.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9a. Die zuständige Behörde bewahrt alle 
historischen Daten aller Antragsteller auf, 
um ihre Nachverfolgbarkeit 
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sicherzustellen, eine bessere 
Überwachung zu ermöglichen und 
Fälschungen zu verhindern.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Beförderer muss gewährleisten, dass 
die Angaben in dem über das ESCReg 
übermittelten Antragsformular zur 
Registrierung als Beförderer im 
Gemeinschaftssystem jederzeit korrekt 
sind.

1. Der Beförderer muss gewährleisten, dass 
die Angaben in dem über das ESCReg 
übermittelten Antragsformular zur 
Registrierung als Beförderer im 
Gemeinschaftssystem jederzeit korrekt 
sind. Daher hat der Antragsteller das 
Recht, seine eigenen Daten mit 
begrenztem Verwaltungsaufwand 
mühelos zu aktualisieren.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die zuständige Behörde, die die 
Bescheinigung ausgestellt hat, ist dafür 
verantwortlich, die kontinuierliche 
Einhaltung der Anforderungen dieser 
Verordnung durch den registrierten 
Beförderer während der Gültigkeitsdauer 
der Bescheinigung durch Inspektionen zu 
überwachen.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Um die Gleichbehandlung aller 
Antragsteller zu gewährleisten, stellen die 
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zuständigen Behörden sicher, dass die 
Kriterien für die Ausstellung der 
Registrierungsbescheinigung identisch 
sind und mit den Begriffsbestimmungen 
der IAEO im Einklang stehen und dass 
das Registrierungsverfahren 
vereinheitlicht wird.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Erfüllt ein Beförderer die 
Anforderungen dieser Verordnung nicht, 
ergreift die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, je nach der 
Sicherheitsrelevanz der Nichterfüllung und 
der bisherigen Einhaltung der Vorschriften 
durch den Beförderer 
Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats, 
beispielsweise durch schriftliche 
Vermerke, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, Aussetzung, 
Entzug oder Änderung der Registrierung 
oder strafrechtliche Verfolgung.

1. Erfüllt ein Beförderer die 
Anforderungen dieser Verordnung nicht, 
ergreift die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, je nach der 
Sicherheitsrelevanz der Nichterfüllung und 
der bisherigen Einhaltung der Vorschriften 
durch den Beförderer 
Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats, 
beispielsweise durch schriftliche 
Vermerke, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen oder 
strafrechtliche Verfolgung.

Der Mitgliedstaat, der die Bescheinigung 
ausgestellt hat, wird unverzüglich über 
die Durchsetzungsmaßnahmen 
unterrichtet. Innerhalb von höchstens vier 
Wochen ändert oder erneuert der 
benachrichtigte Mitgliedstaat die 
Registrierung oder entzieht sie dem 
Beförderer. Der Beschluss wird den 
zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten über das ESCReg 
mitgeteilt.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Je nach der Sicherheitsrelevanz der 
Nichterfüllung und der Einhaltung der 
Vorschriften durch den Beförderer in der 
Vergangenheit kann der Mitgliedstaat, in 
dem die Nichterfüllung aufgedeckt wurde, 
die Registrierung des Beförderers 
aussetzen. 
Der Mitgliedstaat, der die Bescheinigung 
ausgestellt hat, wird unverzüglich über 
die Aussetzung unterrichtet. Innerhalb 
von höchstens vier Wochen ändert oder 
erneuert der benachrichtigte Mitgliedstaat 
die Registrierung oder entzieht sie dem 
Beförderer. Der Beschluss wird den 
zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten über das ESCReg 
mitgeteilt.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, unterrichtet den 
Beförderer und die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, in denen der 
Beförderer radioaktives Material 
befördern wollte, über durchgeführte 
Durchsetzungsmaßnahmen und die Gründe 
für solche Maßnahmen. Kommt der 
Beförderer den 
Durchsetzungsmaßnahmen nach Absatz 1 
nicht nach, entzieht die zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich 
der Geschäftssitz des Beförderers 
befindet, oder, sofern der Beförderer in 
einem Drittland niedergelassen ist, die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem der Beförderer erstmals die Grenze 
zum Gebiet der Union überschreiten 

2. Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, unterrichtet den 
Beförderer und die zuständigen Behörden 
aller Mitgliedstaaten und die Kommission 
über durchgeführte 
Durchsetzungsmaßnahmen und die Gründe 
für solche Maßnahmen. 
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wollte, die Registrierung.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die zuständige Behörde unterrichtet 
den Beförderer und die übrigen 
betroffenen zuständigen Behörden von 
dem Entzug und den Gründen für diese 
Maßnahme.

entfällt

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Alle Fälle von Nichteinhaltung 
werden der Kommission und dem 
ESCReg gemeldet.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten benennen eine 
zuständige Behörde und eine nationale 
Kontaktstelle für die Beförderung 
radioaktiven Materials.

Die Mitgliedstaaten benennen eine 
zuständige Behörde und eine nationale 
Kontaktstelle für die Registrierung von 
Beförderern radioaktiven Materials. Diese 
Informationen werden auf der 
Registrierungsseite für den Antragssteller 
zugänglich gemacht.
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission leitet diese Angaben 
sowie alle Änderungen über das ESCReg 
an alle zuständigen Behörden in der 
Gemeinschaft weiter.

Die Kommission leitet diese Angaben 
sowie alle Änderungen über das ESCReg 
an alle zuständigen Behörden in der 
Gemeinschaft weiter und veröffentlicht sie 
im Internet.

Begründung

Die Informationen darüber, welche Behörde zuständig ist und an welche nationale 
Kontaktstelle man sich wenden kann, könnten von Interesse für die Allgemeinheit sein und 
sollten daher veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Informationen über die für die 
Beförderung radioaktiven Materials 
geltenden nationalen 
Strahlenschutzvorschriften müssen für die 
Beförderer über die Kontaktstellen leicht 
zugänglich sein.

2. Die Informationen über die für die 
Beförderung radioaktiven Materials 
geltenden nationalen 
Strahlenschutzvorschriften müssen über die 
Kontaktstellen leicht zugänglich sein.

Begründung

Die Informationen darüber, welche Regeln gelten, könnten von Interesse für die Allgemeinheit 
sein und sollten daher veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kontaktstellen und die zuständigen 
Behörden antworten auf 
Informationsersuchen so rasch wie möglich 

Die Kontaktstellen und die zuständigen 
Behörden antworten auf 
Informationsersuchen so rasch wie möglich 
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und setzen den Antragsteller unverzüglich 
davon in Kenntnis, wenn sein Ersuchen 
fehlerhaft oder unbegründet ist.

und setzen den Antragsteller innerhalb von 
zwei Wochen davon in Kenntnis, wenn 
sein Ersuchen fehlerhaft oder unbegründet 
ist.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Durchführung Ausübung der Befugnisübertragung

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte, in denen die in Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe ba definierten 
gemeinsamen Kriterien festgelegt werden.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10b
Überprüfung

Die Kommission überprüft diese 
Verordnung zwei Jahre nach ihrem 
Inkrafttreten, um ihre Wirksamkeit zu 
beurteilen und bei Bedarf weitere 
Maßnahmen vorzuschlagen, damit die 
sichere Beförderung radioaktiver 
Materialien innerhalb der Gemeinschaft 
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und aus Drittländern gewährleistet wird.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11 entfällt
Beratender Ausschuss
Die Kommission wird von einem 
Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss 
ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 
so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011.
Der Ausschuss berät und unterstützt die 
Kommission bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung.
Er setzt sich aus Experten zusammen, die 
teils von den Mitgliedstaaten und teils von 
der Kommission ernannt werden; den 
Vorsitz führt ein Vertreter der 
Kommission.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Anwendung dieser Verordnung 
wird von der Verfügbarkeit eines 
validierten und funktionstüchtigen 
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Registrierungssystems ausgegangen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 1 – Absatz 1 – Tabelle – Abschnitt B – Nummer 1 – 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
des/der verantwortlichen Vertreters/-in der 
Organisation des Beförderers (Person, die 
für die Organisation des Beförderers 
rechtsverbindlich handeln kann):

1. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Mobilfunk- und Festnetznummer und E-
Mail-Adresse des/der verantwortlichen 
Vertreters/-in der Organisation des 
Beförderers (Person, die für die 
Organisation des Beförderers 
rechtsverbindlich handeln kann):

2. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse der 
Kontaktperson für die Behörden in 
technischen/administrativen 
Angelegenheiten (Person, die für die 
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich 
ist, denen die Tätigkeiten des 
Beförderungsunternehmens unterliegen):

2. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Mobilfunk- und Festnetznummer und E-
Mail-Adresse der Kontaktperson für die 
Behörden in technischen/administrativen 
Angelegenheiten (Person, die für die 
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich 
ist, denen die Tätigkeiten des 
Beförderungsunternehmens unterliegen):

3. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift des/der Sicherheitsbeauftragten 
(nur bei Beförderungen im Binnenland und 
sofern abweichend von 1 oder 2):

3. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift, Mobilfunk- und 
Festnetznummer und E-Mail-Adresse 
des/der Sicherheitsbeauftragten (nur bei 
Beförderungen im Binnenland und sofern 
abweichend von 1 oder 2):

4. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift des/der Verantwortlichen für die 
Umsetzung des Strahlenschutzprogramms, 
sofern abweichend von 1 oder 2 oder 3: 

4. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift, Mobilfunk- und 
Festnetznummer und E-Mail-Adresse 
des/der Verantwortlichen für die 
Umsetzung des Strahlenschutzprogramms, 
sofern abweichend von 1 oder 2 oder 3:
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BEGRÜNDUNG

Am 3. Februar 2012 hat der Rat beschlossen, das Parlament gemäß Artikel 7 des Euratom-
Vertrags zu dem Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES zur Festlegung eines 
Gemeinschaftssystems zur Registrierung von Beförderern radioaktiven Materials 
(COM(2012)561 – 2011/0225(NLE)) zu befassen.

Rechtsgrundlage

Die Bestimmungen dieser Verordnung beziehen sich auf die grundlegenden 
Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung. Die 
Rechtsgrundlage ist daher Kapitel 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, insbesondere Artikel 31 und 32.

Zusammenfassung

Mit diesem Vorschlag für eine Verordnung sollen nationale Melde- und 
Genehmigungsverfahren für Beförderer von radioaktivem Material durch ein einziges 
Registrierungssystem ersetzt werden. Die Umsetzung der Verordnung sollte eine 
Vereinfachung von Verfahren und eine Verringerung des Verwaltungsaufwands ermöglichen 
und gleichzeitig ein hohes Maß an Strahlenschutz aufrechterhalten.

Begründung

Die für Beförderer radioaktiven Materials auf europäischer Ebene geltenden 
Rechtsvorschriften stützen sich in Bezug auf den Verkehrsbereich auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in Bezug auf den Strahlenschutz, 
einschließlich der Vorschriften für den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und der 
Bevölkerung, auf den Euratom-Vertrag. Die Rechtsvorschriften wurden durch die 
Richtlinie 2008/68/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland vereinfacht; 
die genannte Richtlinie gilt für alle Binnenverkehrsträger. Die Mitgliedstaaten ergreifen nach 
Artikel 33 des Euratom-Vertrags geeignete Maßnahmen, um die Beachtung der Grundnormen 
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten haben zur Umsetzung dieser Verfahren unterschiedliche 
Systeme eingeführt, so dass sich die Beförderungsvorgänge noch komplexer gestalten. Die 
Ablösung der nationalen Melde- und Genehmigungsverfahren durch ein einziges 
Registrierungssystem für Beförderungstätigkeiten wird daher zur Vereinfachung des 
Verfahrens, zur Verringerung des Verwaltungsaufwands und zur Beseitigung der 
Zugangshemmnisse beitragen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die erreichten hohen 
Strahlenschutzstandards aufrechterhalten werden.

Überblick über die vorgeschlagenen Verbesserungen

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission, mit dem die Beförderung in der 
EU erleichtert und eine bessere Überwachung dieser Beförderung sichergestellt werden soll. 
Er schlägt verschiedene Verbesserungen des Textes vor:

Um die Gleichbehandlung aller Beförderer zu gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten durch 
ihre zuständige nationale Behörde sicherstellen, dass die Kriterien und Datenmodelle für die 
Ausstellung der Registrierungsbescheinigung identisch sind und dass die 
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Registrierungsverfahren vereinheitlicht werden. Es sollten Online-Leitlinien verfügbar sein, 
um eine ungerechtfertigte Ablehnung zu verhindern. Es sollten eine dynamische Hilfefunktion 
mit Erläuterungen zu allen Eingabefeldern und eine elektronische Signatur eingeführt werden.

Das Registrierungssystem sollte vor dem Inkrafttreten der Verordnung gesichert, zuverlässig 
und voll funktionstüchtig sein. Zusätzlich sollte ein Mechanismus zum Austausch von 
Informationen zwischen den nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und dem 
Registrierungssystem eingerichtet werden, um den grenzüberschreitenden Transport 
zumindest zu erleichtern.

Die Ontologie sollte identisch sein und mit bestehenden Richtlinien, Euratom-
Begriffsbestimmungen und Normen im Einklang stehen, insbesondere mit den von der IAEO 
vorgeschlagenen. Bei der Beförderung radioaktiver Materialien sind einige zusätzliche 
Tätigkeiten erforderlich (Laden, Lagern, Entladen); daher muss genau festgelegt werden, 
welche Tätigkeiten in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen.

Das Registrierungssystem muss der Richtlinie 96/29/Euratom zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnormen entsprechen; ergänzt wird die genannte Richtlinie durch 
fünf weitere spezifische Richtlinien in Bezug auf medizinische Exposition, öffentliche 
Informationen, externe Arbeitskräfte, Verbringung radioaktiver Abfälle und abgebrannter 
Brennelemente und die Kontrolle hoch radioaktiver umschlossener Strahlenquellen und 
herrenloser Strahlenquellen. Das Ziel dieser Richtlinien besteht darin, die Gefahr einer 
Belastung durch ionisierende Strahlung aufgrund unangemessenen Betriebs zu verhindern und 
die Kontrollen in den EU-Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. 

Wenn ein Beförderer eine Registrierung beantragt, sollten seine historischen Daten der 
nationalen Behörde zur Verfügung gestellt werden, die die Bescheinigung ausstellt, um eine 
bessere Überwachung sicherzustellen und Fälschungen vorzubeugen.

Es ist fraglich, warum der Geltungsbereich dieser Richtlinie begrenzt ist, da die Beförderung 
radioaktiver Materialien auf dem Luft- oder Seeweg nicht darunter fällt. Für Beförderer, die 
den Luft- oder Seeweg nutzen, gibt es bereits Systeme. Daher ist die Entwicklung eines neuen 
Registrierungssystems nicht erforderlich. Die Kommission muss stattdessen die 
Möglichkeiten sondieren, das geeignetste bestehende System auszubauen. Der Berichterstatter 
vertritt die Ansicht, dass die am schnellsten umsetzbare Lösung die wirtschaftlichste ist. 
Obwohl das noch zu bestätigen ist, ist anzunehmen, dass das System der 
Luftfahrtunternehmen am umfassendsten und zuverlässigsten ist.

Auch wenn die Ziele dieses neuen Systems darin bestehen, das Registrierungsverfahren zu 
vereinfachen, für Transparenz zu sorgen und Hindernisse für eine wettbewerbsfähige 
Transportbranche zu beseitigen, muss immer der höchste Sicherheitsgrad Priorität haben.

Die Kommission sollte zwei Jahre nach der Umsetzung dieser Verordnung einen Bericht zur 
Bewertung ihrer Auswirkungen erstellen.

Außerdem ist der Berichterstatter der Ansicht, dass ein Beförderer das Recht haben sollte, 
seine eigenen Daten mühelos und ohne großen Verwaltungsaufwand zu aktualisieren. 
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STELLUNGNAHME DES RECHTSAUSSCHUSSES ZUR RECHTSGRUNDLAGE 

Frau
Amalia Sartori
Vorsitzende
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zur Rechtsgrundlage des Vorschlags für eine Verordnung des 
Rates zur Festlegung eines Gemeinschaftssystems zur Registrierung von 
Beförderern radioaktiven Materials
(COM(2012)0561- C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in Ihrem Schreiben vom 11. Juni 2013 ersuchten Sie gemäß Artikel 37 der Geschäftsordnung 
den Rechtsausschuss um Stellungnahme zur Angemessenheit einer Änderung der 
Rechtsgrundlage des genannten Vorschlags für eine Verordnung des Rates, nach der an die 
Stelle der Artikel 31 und 32 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
(„Euratom-Vertrag“) Artikel 91 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(„AEUV“) tritt oder dieser Artikel 91 der von der Kommission vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage hinzugefügt wird. 

I. Hintergrund

Durch die vorgeschlagene Verordnung des Rates wird ein Gemeinschaftssystem zur 
Registrierung von Beförderern radioaktiven Materials festgelegt, das die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten erleichtert, die Einhaltung der in der Richtlinie 96/29/Euratom festgelegten 
grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der 
Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende Strahlungen zu gewährleisten.

In der vorgeschlagenen Verordnung ist die Ablösung der Melde- und Genehmigungsverfahren 
in den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 und 3 der Richtlinie 96/29/Euratom durch ein einziges 
Registrierungssystem vorgesehen.1 Darüber hinaus ist in der Verordnung ein abgestufter 
Ansatz vorgesehen, wonach Beförderer, die ausschließlich „freigestellte Versandstücke“ 
befördern, von der Registrierungspflicht ausgenommen sind. Andererseits stellt die 
vorgeschlagene Verordnung es den Mitgliedstaaten frei, zusätzliche Anforderungen an die 
Registrierung von Beförderern festzulegen, die spaltbares und hochradioaktives Material 
transportieren.

Nach Artikel 31 und 23 des Euratom-Vertrags wird das Parlament nur angehört, während es 
nach Artikel 91 AEUV gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemeinsam mit 
dem Rat als Mitgesetzgeber fungiert.

1 COM(2012)0561, Begründung, S. 2.
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10 Änderungsanträge, mit denen Artikel 91 AEUV zur Rechtsgrundlage erklärt werden oder 
der vorgeschlagenen Rechtsgrundlage hinzugefügt werden soll, wurden im Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie eingereicht. Außerdem schlägt der Ausschuss für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in seiner Stellungnahme 
vor, Artikel 91 AEUV zur Rechtsgrundlage zu erklären.

Die von den Mitgliedern eingereichten Änderungsanträge und die Stellungnahme des ENVI-
Ausschusses zur Änderung der Rechtsgrundlage des Vorschlags werden wie folgt begründet:

„Da es bei dem Vorschlag um Beförderungsangelegenheiten geht, ist es 
angebracht, als Grundlage Artikel 91 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (Verkehr) heranzuziehen. Das Parlament sollte somit 
Mitentscheidungsbefugnisse ausüben.“

„Bestimmungen über die Beförderung radioaktiven Materials sind derzeit in 
der Richtlinie 2008/68/EG über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Binnenland enthalten, die auf dem Vertrag basiert. Für diese Verordnung 
sollte daher dieselbe Rechtsgrundlage gewählt werden. Es ist nicht 
angemessen, dem Europäischen Parlament Mitentscheidungsbefugnisse 
vorzuenthalten, wie es im Vorschlag der Kommission vorgesehen ist; dies gilt 
umso mehr, als sich der Vorschlag auf wichtige Umwelt- und 
Gesundheitsfragen bezieht. Gemäß den vom Europäischen Parlament am 
15.2.2011 bzw. am 12.3.2013 angenommenen Berichten BELET 
(P7_TA(2011)0055) und RIVASI „Radioaktive Stoffe in Wasser für den 
menschlichen Gebrauch“ (P_7TA(2013)0068) sollte in Bezug auf 
Strahlenschutzvorschriften grundsätzlich der Vertrag maßgeblich sein.”

II – Einschlägige Bestimmungen der Verträge

Die folgenden Artikel des Euratom-Vertrags sind im Vorschlag der Kommission als 
Rechtsgrundlage angeführt:

Artikel 31

Die Grundnormen werden von der Kommission nach Stellungnahme einer 
Gruppe von Persönlichkeiten ausgearbeitet, die der Ausschuss für 
Wissenschaft und Technik aus wissenschaftlichen Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere aus Sachverständigen für Volksgesundheit, 
ernennt. Die Kommission holt zu den in dieser Weise ausgearbeiteten 
Grundnormen die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ein. 

Nach Anhörung des Europäischen Parlaments legt der Rat die Grundnormen 
auf Vorschlag der Kommission, die ihm die von ihr eingeholten 
Stellungnahmen der Ausschüsse zuleitet, mit qualifizierter Mehrheit fest. Der 
Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 32

Die Grundnormen können auf Antrag der Kommission oder eines 
Mitgliedstaats nach dem Verfahren des Artikels 31 überprüft oder ergänzt 
werden. 
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Die Kommission hat jeden von einem Mitgliedstaat gestellten Antrag zu 
prüfen.

Die in Artikel 31 erwähnten Grundnormen sind in Artikel 30 des Euratom-Vertrags definiert, 
der folgenden Wortlaut hat:

Artikel 30

In der Gemeinschaft werden Grundnormen für den Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung und der Arbeitskräfte gegen die Gefahren ionisierender 
Strahlungen festgesetzt.

Unter Grundnormen sind zu verstehen: 
(a) die zulässigen Höchstdosen, die ausreichende Sicherheit gewähren, 
(b) die Höchstgrenze für die Aussetzung gegenüber schädlichen Einflüssen 
und für schädlichen Befall, 
(c) die Grundsätze für die ärztliche Überwachung der Arbeitskräfte.

Artikel 91 AEUV, der die vorgeschlagene Rechtsgrundlage ergänzen oder ersetzen soll, hat 
folgenden Wortlaut:

Artikel 91

1. Zur Durchführung des Artikels 90 werden das Europäische Parlament und 
der Rat unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Verkehrs gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen

(a) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats oder für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten gemeinsame Regeln aufstellen;
(b) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines 
Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, Bedingungen festlegen,
(c) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erlassen;
(d) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen.

2. Beim Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 wird den Fällen Rechnung 
getragen, in denen die Anwendung den Lebensstandard und die 
Beschäftigungslage in bestimmten Regionen sowie den Betrieb der 
Verkehrseinrichtungen ernstlich beeinträchtigen könnte.
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Artikel 90 AEUV lautet:

Artikel 90

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet werden die Ziele der Verträge 
im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrspolitik verfolgt.

III – Rechtsprechung zur Rechtsgrundlage

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergeben sich bezüglich der Wahl der 
Rechtsgrundlage bestimmte Grundsätze. Erstens ist die Wahl der richtigen Rechtsgrundlage 
angesichts der Folgen der Rechtsgrundlage für die materielle Zuständigkeit und das Verfahren 
von verfassungsrechtlicher Bedeutung1. Zweitens dürfen die Organe nach Artikel 13 
Absatz 2 AEUV nur nach Maßgabe der ihnen im Vertrag zugewiesenen Befugnisse handeln.2 
Drittens muss sich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die „Wahl der Rechtsgrundlage 
eines gemeinschaftlichen Rechtsakts auf objektive, gerichtlich nachprüfbare Umstände 
gründen [...], zu denen insbesondere das Ziel und der Inhalt des Rechtsakts gehören“3. 
Viertens ist festzustellen, ob der Vorschlag zwei Zielsetzungen hat oder zwei Komponenten 
umfasst, wovon eine als die hauptsächliche oder überwiegende auszumachen ist und die 
andere nur nebensächliche Bedeutung hat, oder ob er gleichzeitig mehrere Zielsetzungen 
verfolgt oder mehrere untrennbar miteinander verbundene Komponenten umfasst, ohne dass 
die eine gegenüber der anderen zweitrangig oder nur mittelbar ist. Im ersten Fall wäre der 
Rechtsakt nur auf eine Rechtsgrundlage zu stützen, und zwar auf die, die die hauptsächliche 
oder überwiegende Zielsetzung oder Komponente erfordert, und im zweiten Fall wäre er auf 
die verschiedenen einschlägigen Rechtsgrundlagen zu stützen.4 Die Wahl einer nicht 
korrekten Rechtsgrundlage kann daher die Nichtigerklärung des betreffenden Rechtsakts 
rechtfertigen.

IV. Ziel und Inhalt der vorgeschlagenen Verordnung

Die Kommission erläutert ihre Wahl der Rechtsgrundlage wie folgt:

Die Bestimmungen dieser Verordnung stehen in Zusammenhang mit den 
grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung. Die Rechtsgrundlage ist daher Kapitel 3 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere die Artikel 31 und 32.5

Bezüglich der Zielsetzung ist nach Artikel 1 Absatz 1 der vorgeschlagenen Verordnung 
beabsichtigt, ein Gemeinschaftssystem zur Registrierung von Beförderern radioaktiven 
Materials festzulegen, das „die Aufgabe der Mitgliedstaaten erleichtert, die Einhaltung der in 
der Richtlinie 96/29/Euratom festgelegten grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz 

1 Gutachten 2/00, Protokoll von Cartagena, Slg. 2001, I-9713, Randnummer 5; Rechtssache C-370/07, 
Kommission/Rat, Slg. 2009, I-8917, Randnummern 46–49; Gutachten 1/08, Allgemeines Übereinkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen, Slg. 2009, I-11129, Randnummer 110.
2 Rechtssache C-403/05, Parlament/Kommission, Slg. 2007, I-9045, Randnummer 49 und die darin zitierte 
Rechtsprechung.
3 Rechtssache C-411/06, Parlament/Kommission, Slg. 2009, I-7585, Randnummer 45 und die darin zitierte 
Rechtsprechung. 
4 Siehe oben Rechtssache C-411/06, Randnummer 46–47.
5 COM(2012)0561, Begründung, S. 3.
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der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen zu gewährleisten.“ Die vorgeschlagene Verordnung gilt somit „für alle 
Beförderer, die radioaktives Material innerhalb der Gemeinschaft, aus Drittländern in die 
Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft in Drittländer befördern. Sie findet keine 
Anwendung auf die Beförderung radioaktiven Materials im Luft- oder Seeverkehr“ (Artikel 1 
Absatz 2 der vorgeschlagenen Verordnung). 

Inhaltlich schreibt die vorgeschlagene Verordnung vor, dass die Beförderer radioaktiven 
Materials über eine gültige Registrierung beim elektronischen System für die Registrierung 
von Beförderern (ESCReg) verfügen müssen, das für die Überwachung und Kontrolle der 
Beförderung radioaktiven Materials eingerichtet wird. Aufgrund dieser Registrierung kann 
der Beförderer seiner Beförderungstätigkeit in der gesamten Union nachgehen (Artikel 4 der 
vorgeschlagenen Verordnung).

Es sei darauf hingewiesen, dass Beförderer, für die gemäß der Richtlinie 96/29/Euratom eine 
Erlaubnis erteilt oder eine entsprechende Registrierung vorgenommen wurde, nach Artikel 3 
Absatz 3 der vorgeschlagenen Verordnung ohne Registrierung im Rahmen des elektronischen 
Systems für die Registrierung von Beförderern, das laut dem untersuchten Vorschlag 
eingerichtet wird, radioaktives Material befördern dürfen. 

Diese Unterscheidung zwischen den Anwendungsbereichen der beiden Maßnahmen in der 
vorgeschlagenen Verordnung weist darauf hin, dass ihre hauptsächliche Zielsetzung in der 
Einführung eines Registrierungssystems speziell für die grenzüberschreitende Beförderung 
radioaktiven Materials besteht (Artikel 1 Absatz 2 der vorgeschlagenen Verordnung). Die 
Registrierungsbescheinigung, die Erlaubnis oder die Registrierungsbescheinigung für einzelne 
Beförderungsvorgänge werden somit weiterhin nach dem nationalen Verfahren gemäß der 
Richtlinie 96/29/Euratom erteilt bzw. ausgestellt (Artikel 3 Absatz 2 der vorgeschlagenen 
Verordnung).

Aus dem Wortlaut der vorgeschlagenen Verordnung geht hervor, dass die Beförderung 
radioaktiven Materials aufgrund dessen Eigenschaften einerseits den Vorschriften über die 
Beförderung gefährlicher Güter1 nach AEUV (einschlägig ist nun Artikel 91 AEUV) und 
andererseits den Strahlenschutzmaßnahmen2 des Euratom-Rechts unterliegt.

V – Bestimmung der zutreffenden Rechtsgrundlage

Artikel 91 AEUV enthält eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen zur Erreichung der in Artikel 
90 AEUV genannten Ziele; er regelt unter anderem die Festlegung gemeinsamer Regeln für 

1 Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über die 
Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland, ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13; und Richtlinie 2008/54/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur Änderung der Richtlinie 95/50/EG des Rates 
über einheitliche Verfahren für die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße in Bezug auf die der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, ABl. L 162 vom 21.6.2008, S. 11.
2 Richtlinie 96/29/Euratom des Rates, ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1; und Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 
des Rates vom 8. Juni 1993 über die Verbringung radioaktiver Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten, ABl. L 148 
vom 19.6.1993, S. 1; Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die Überwachung 
und Kontrolle der Verbringung radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brennelemente, ABl. L 337 vom 
5.12.2006, S. 21; Richtlinie 89/618/Euratom des Rates vom 27. November 1989 über die Unterrichtung der 
Bevölkerung über die bei einer radiologischen Notstandssituation geltenden Verhaltensmaßregeln und zu 
ergreifenden Gesundheitsschutzmaßnahmen, ABl. L 357 vom 7.12.1989, S. 31; Richtlinie 2003/122/Euratom des 
Rates vom 22. Dezember 2003 zur Kontrolle hoch radioaktiver umschlossener Strahlenquellen und herrenloser 
Strahlenquellen, ABl. L 346 vom 31.12.2003, S. 57.
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den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder für 
den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, der 
Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines 
Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind, und der Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit. 

Da der Vorschlag zwei Zielsetzungen verfolgt bzw. zwei Komponenten umfasst, nämlich die 
Beförderung und den Strahlenschutz, ergibt sich aus der Untersuchung des Zwecks und 
Inhalts des Vorschlags, dass das Registrierungssystem für Beförderungstätigkeiten als 
hauptsächliche oder überwiegende Zielsetzung zu betrachten ist und den beförderten Gütern 
nur nebensächliche Bedeutung zukommt. Nach der oben zitierten ständigen Rechtsprechung 
des Gerichtshofs ist der betroffene Rechtsakt somit auf eine einzige Rechtsgrundlage zu 
stützen, nämlich die, die die hauptsächliche oder überwiegende Zielsetzung oder Komponente 
erfordert, in diesem Fall Artikel 91 AEUV.

Es ist ferner zu beachten, dass die Heranziehung dieser Rechtsgrundlage den Übergang vom 
Anhörungsverfahren zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit uneingeschränkter 
Beteiligung des Parlaments bedeuten würde.

VI – Schlussfolgerungen und Empfehlung

Der vorstehenden Analyse zufolge bildet Artikel 91 AEUV die richtige Rechtsgrundlage für 
den Vorschlag.

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 9. Juli 2013 einstimmig beschlossen1, 
die folgende Empfehlung auszusprechen: Artikel 91 AEUV ist die richtige Rechtsgrundlage 
für die Annahme eines Rechtsaktes mit dem Zweck und Inhalt des Vorschlags für eine 
Verordnung des Rates zur Festlegung eines Gemeinschaftssystems zur Registrierung von 
Beförderern radioaktiven Materials. Somit ist dieser Rechtsakt im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren anzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Heiner Lehne

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Raffaele Baldassarre (stellvertretender Vorsitzender), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (stellvertretender Vorsitzender), Piotr Borys, Françoise Castex 
(stellvertretende Vorsitzende), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (Vorsitzender), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz 
White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (Berichterstatter), Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN, 
ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung eines Gemeinschaftssystems 
zur Registrierung von Beförderern radioaktiven Materials
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

Verfasserin der Stellungnahme: Romana Jordan

KURZE BEGRÜNDUNG

In diesem Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung eines Gemeinschaftssystems zur 
Registrierung von Beförderern radioaktiven Materials geht es um grundlegende Anliegen des 
Schutzes der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch 
ionisierende Strahlung und die Beförderung radioaktiver Stoffe zu Land in der Gemeinschaft. 
Die Kommission schlägt vor, ein gemeinsames Registrierungssystem für Beförderer 
radioaktiven Materials einzurichten, das in der gesamten Euratom-Gemeinschaft gilt.

Die Beförderung radioaktiven Materials unterliegt grundlegenden Sicherheitsstandards zum 
Schutz der Gesundheit der Arbeitskräfte und der Allgemeinheit vor ionisierender Strahlung, 
die in der der Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 und durch die 
Anforderungen der Richtlinie 2008/68/EG vom 24. September 2008 über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland festgelegt sind. Da die Beförderung aber unter die 
Tätigkeiten fällt, die eine häufige Überquerung von Grenzen erfordern, sollte die Regulierung 
der Beförderung radioaktiven Materials zu Land auch auf Gemeinschaftsebene behandelt 
werden. Daher legt die Kommission in ihrem Vorschlag ein Gemeinschaftssystem für die 
Registrierung fest, bei dem einige Durchführungsrechte der Kommission übertragen werden. 
Mit diesem System werden die nationalen Melde- und Genehmigungsverfahren durch ein 
einziges Registrierungssystem für Beförderungstätigkeiten ersetzt, und es trägt zur 
Vereinfachung des Verfahrens, zur Verringerung des Verwaltungsaufwands und zur 
Beseitigung der Marktzugangshindernisse bei. Gleichzeitig wird mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung das hohe Strahlenschutzniveau für die Arbeitskräfte und die Allgemeinheit 
aufrechterhalten.

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Auffassung, dass die Verfahren für die 
Registrierung von Beförderern radioaktiven Materials mit dem Vorschlag der Kommission in 
erheblichem Umfang vereinfacht werden, indem ein Gemeinschaftssystem für die 
Registrierung eingeführt wird. Das Prinzip der automatischen gegenseitigen Anerkennung der 
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Bescheinigungen ist zu begrüßen, allerdings kann das System wohl nur rechtskräftig sein, 
wenn gemeinsame Kriterien für die Ausstellung der Bescheinigungen festgelegt werden. 
Ohne eine solche Festlegung dürfte eine einheitliche Umsetzung der gemeinsamen Regeln in 
der gesamten Gemeinschaft deutlich erschwert werden, und es dürften Zweifel hinsichtlich 
der Wirksamkeit solcher Vorschriften auf Seiten der Mitgliedstaaten und der Bürger 
aufkommen. Aus diesem Grund schlägt die Verfasserin vor, dass gemeinsame 
Sicherheitskriterien festgelegt werden, anhand deren eine zuständige Behörde überprüft, ob 
ein die Registrierung beantragender Beförderer die nötigen Voraussetzungen mitbringt, um 
den Sicherheitsanforderungen gemäß den Richtlinien 96/29/Euratom and 2008/68/EG gerecht 
zu werden.

Zweitens werden im Vorschlag der Kommission Maßnahmen festgelegt, die zu treffen sind, 
wenn ein Beförderer die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt. Die Verfasserin 
nimmt eine strengere Haltung ein als die Kommission und schlägt vor, dass – wenn ein 
Beförderer die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt – die zuständige Behörde in 
dem Mitgliedstaat, in dem die Nichterfüllung entdeckt wurde, diesen Beförderer unverzüglich 
für die Beförderung radioaktiven Materials sperren und abhängig davon, wie bedeutend die 
Nichterfüllung der Anforderungen für die Sicherheit ist und inwieweit der Beförderer bisher 
den Anforderungen nachgekommen ist, Durchsetzungsmaßnahmen innerhalb des 
Rechtsrahmens dieses Mitgliedstaats treffen sollte. Die übrigen Mitgliedstaaten und die 
Kommission müssen über alle Fälle von Nichterfüllung unterrichtet werden. Sobald der 
Beförderer alle notwendigen Schritte unternommen hat, kann er seine Tätigkeiten in der 
Gemeinschaft wieder aufnehmen.

Drittens schlägt die Verfasserin vor, dass – wenn ein Beförderer die Vorschriften dieser 
Verordnung nicht erfüllt – die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats nicht nur 
den Beförderer und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen der Beförderer 
radioaktives Material befördern wollte, unterrichtet, sondern auch alle anderen 
Mitgliedstaaten. Die Verfasserin ist der Auffassung, dass ein System auf Gemeinschaftsebene 
eine transparente Kommunikation zwischen allen Mitgliedern der Gemeinschaft erfordert. 

Darüber hinaus erscheint es ihr bedenklich, dass im Vorschlag der Kommission kein 
Verfahren für den Fall festgelegt ist, dass während des Verfahrens zur Ausstellung der 
Bescheinigung ein Verwaltungsfehler auftritt. Die Ausstellung der Bescheinigungen erfolgt 
durch die zuständigen Behörden, und die Möglichkeit eines Fehlers darf nicht vernachlässigt 
werden. Die Verfasserin fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeiten eines 
solchen Verfahrens weiter zu erörtern.

Abschließend sollte nach Auffassung der Verfasserin ein konkreter Termin für die 
Durchführungsrechtsakte zur Einrichtung des Elektronischen Systems für die Registrierung 
von Beförderern (ESCReg) in der Verordnung festgelegt werden, um eine zügige Umsetzung 
der Rechtsvorschriften sicherzustellen. Es wird außerdem vorgeschlagen, dass die 
Kommission dem Parlament drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung und danach 
regelmäßig alle fünf Jahre über die Funktions- und Leistungsfähigkeit des ESCReg Bericht 
erstattet. Der Bericht muss eine Bewertung der Zugänglichkeit, Funktionsfähigkeit, Stabilität, 
Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit sowie der Umsetzung der Anforderungen an die 
Einhaltung der Vorschriften gemäß Artikel 7 enthalten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES RATES VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES

zur Festlegung eines 
Gemeinschaftssystems zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials

zur Festlegung eines 
Gemeinschaftssystems zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 31 Absatz 2 und 
Artikel 32,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 91,

Begründung

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung



PE510.688v02-00 38/62 RR\1009862DE.doc

DE

Bezugsvermerk 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission, der nach Stellungnahme 
einer Gruppe von Persönlichkeiten 
ausgearbeitet wurde, die der Ausschuss 
für Wissenschaft und Technik ernannt 
hat,

auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission,

Begründung

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

nach Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments,

gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren,

Begründung

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nach Artikel 33 EAGV erlassen die 
Mitgliedstaaten die geeigneten 
Vorschriften, um die Beachtung der 
Grundnormen für den Gesundheitsschutz 
der Bevölkerung und der Arbeitskräfte 
gegen die Gefahren ionisierender 
Strahlungen sicherzustellen.

(1) In der Richtlinie 2008/68/EG sind 
Vorschriften für die Beförderung 
gefährlicher Güter einschließlich 
radioaktiven Materials im Binnenland im 
Straßen- und Eisenbahnverkehr und in 
der Binnenschifffahrt festgelegt.

Begründung

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die grundlegenden Sicherheitsnormen 
für den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen 
die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen werden in der Richtlinie 
96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 
1996 festgelegt. Diese Richtlinie gilt für 
alle Tätigkeiten, die mit einer Gefährdung 
durch ionisierende Strahlung aus einer 
künstlichen oder natürlichen 
Strahlenquelle verbunden sind, unter 
anderem für die Beförderung.

(2) Die Beförderung radioaktiven 
Materials sollte gemäß der Richtlinie 
2008/68/EG über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland – wie 
die Beförderung aller anderen 
gefährlichen Güter auch – im Einklang 
mit den internationalen Bestimmungen 
über gefährliche und umweltschädliche 
Güter und im Einklang mit dem 
entsprechenden Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße (ADR), der Ordnung 
für die internationale 
Eisenbahnbeförderung gefährlicher 
Güter (RID) und dem Europäischen 
Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen (ADN) erfolgen.
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Begründung

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Da die Beförderung die einzige 
Tätigkeit ist, die häufig grenzübergreifend 
stattfindet, müssen Beförderer radioaktiven 
Materials unter Umständen die 
Anforderungen mehrerer Mitgliedstaaten 
im Zusammenhang mit Melde- und 
Genehmigungsverfahren erfüllen. In dieser 
Verordnung ist die Ablösung dieser Melde- 
und Genehmigungsverfahren in den 
Mitgliedstaaten durch ein einziges 
Registrierungssystem vorgesehen, das in 
der gesamten Europäischen 
Atomgemeinschaft (nachstehend 
„Gemeinschaft“) Gültigkeit hat.

(4) Da die Beförderung die einzige 
Tätigkeit ist, die häufig grenzübergreifend 
stattfindet, müssen Beförderer radioaktiven 
Materials unter Umständen die 
Anforderungen mehrerer Mitgliedstaaten 
im Zusammenhang mit Melde- und 
Genehmigungsverfahren erfüllen. In dieser 
Verordnung ist die Ablösung dieser Melde- 
und Genehmigungsverfahren in den 
Mitgliedstaaten durch ein einziges 
Registrierungssystem vorgesehen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Es muss eine wirksame und 
einheitliche Umsetzung dieser 
Verordnung sichergestellt werden, indem 
gemeinsame Kriterien festgelegt werden, 
die die Mitgliedstaaten bei der 
Ausstellung von 
Registrierungsbescheinigungen für 
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Beförderer anwenden, sowie ein 
durchführbarer und verbindlicher 
Austausch von Informationen mit 
anderen Mitgliedstaaten, um die 
Beaufsichtigung der Beförderer 
sicherzustellen, die Erfüllung der 
Anforderungen zu überprüfen und 
wirkungsvoll auf Notfälle zu reagieren.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Zur Gewährleistung einheitlicher 
Bedingungen für die Anwendung dieser 
Verordnung sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, ausgeübt 
werden –

entfällt

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) In Anbetracht des allgemeinen Ziels, 
den Regelungsaufwand der Industrie zu 
verringern, sollten die wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
vielen kleinen Unternehmen, die 
radioaktives Material im Hoheitsgebiet 
eines Staates befördern, weiterhin von der 
Kommission beobachtet werden.
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Begründung

Das ist wichtig, weil die Kommission darauf hingewiesen hat, dass die besonderen 
Auswirkungen auf KMU mit den vorhandenen Daten sehr schwer abzuschätzen sind und dass 
der Zeitraum für die Online-Konsultation der Interessenträger sehr kurz war (10. Dezember 
bis 28. Januar 2008, einschließlich der Weihnachtszeit).

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Durch diese Verordnung wird ein 
Gemeinschaftssystem zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials 
festgelegt, das die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten erleichtert, die Einhaltung 
der in der Richtlinie 96/29/Euratom 
festgelegten grundlegenden 
Sicherheitsnormen für den Schutz der 
Gesundheit der Arbeitskräfte und der 
Bevölkerung gegen die Gefahren durch 
ionisierende Strahlungen zu 
gewährleisten.

1. Durch diese Verordnung wird ein 
Gemeinschaftssystem zur Registrierung 
von Beförderern radioaktiven Materials 
festgelegt, das die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten erleichtert, die Einhaltung 
der Bestimmungen der Richtlinie 
2008/68/EG über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland zu 
gewährleisten.

Begründung

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Mit dieser Verordnung werden 
angemessene Sicherheitsnormen 
gewährleistet und aufrechterhalten, um 
die Bevölkerung und die Umwelt bei 
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Beförderungen von radioaktivem Material 
zu schützen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) „gefährliche Güter mit hohem 
Gefahrenpotenzial – radioaktives Material“ 
ist radioaktives Material, bei dem die 
Möglichkeit eines Missbrauchs zu 
terroristischen Zwecken und damit die 
Gefahr schwerwiegender Folgen wie des 
Verlusts zahlreicher Menschenleben und 
massiver Zerstörungen besteht, 
entsprechend der Begriffsbestimmung in 
Anhang A.9. der Nuclear Security Series 
No.9 „Security in the Transport of 
Radioactive Material“ (Schriftenreihe der 
IAEO zur nuklearen Sicherung, Wien, 
2008);

(e) „gefährliche Güter mit hohem 
Gefahrenpotenzial – radioaktives Material“ 
ist radioaktives Material, bei dem die 
Möglichkeit einer unfallbedingten 
Freisetzung oder eines Missbrauchs zu 
terroristischen Zwecken und damit die 
Gefahr schwerwiegender Folgen wie des 
Verlusts zahlreicher Menschenleben und 
massiver Zerstörungen besteht, 
entsprechend der Begriffsbestimmung in 
Anhang A.9. der Nuclear Security Series 
No.9 „Security in the Transport of 
Radioactive Material“ (Schriftenreihe der 
IAEO zur nuklearen Sicherung, Wien, 
2008);

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Jeder Mitgliedstaat hat auch künftig 
das Recht, aus anderen Gründen als der 
Sicherheit der Beförderung, z. B. aus 
Gründen der nationalen Sicherheit oder 
des Umweltschutzes, die Beförderung 
radioaktiven Materials auf seinem 
Hoheitsgebiet zu regeln oder zu 
untersagen.

Begründung

Die derzeit geltenden Bestimmungen der Richtlinie 2008/68/EG über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland dürfen nicht abgeschwächt werden.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Jede Beförderung radioaktiven 
Materials erfolgt gemäß der Richtlinie 
2008/68/EG über die Beförderung 
gefährlicher Güter im Binnenland im 
Einklang mit den internationalen 
Bestimmungen und den Normen der 
Wirtschaftskommission für Europa für 
gefährliche und umweltschädliche Güter 
und im Einklang mit dem entsprechenden 
Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR), der Ordnung für die 
internationale Eisenbahnbeförderung 
gefährlicher Güter (RID) und dem 
Europäischen Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN).

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Gemeinsame Sicherheitsnormen

Die Kommission legt im Wege delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 10 einen 
gemeinsamen Bestand an 
Sicherheitsnormen fest, die die Beförderer 
radioaktiven Materials einhalten müssen. 
Die Normen umfassen unter anderem 
Anforderungen hinsichtlich 
radiologischer Notstandssituationen sowie 
Informations- und 
Schulungsmaßnahmen. 

Änderungsantrag 17
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zur Überwachung und Kontrolle der 
Beförderung radioaktiven Materials wird 
ein elektronisches System für die 
Registrierung von Beförderern (ESCReg) 
eingerichtet, das von der Kommission 
unterhalten wird. Die Kommission legt die 
in das System aufzunehmenden 
Informationen, die technischen 
Spezifikationen und die Anforderungen an 
das ESCReg fest.

1. Die Kommission richtet im Wege eines 
delegierten Rechtsakts gemäß Artikel 10 
zur Überwachung und Kontrolle der 
Beförderung radioaktiven Materials ein 
elektronisches System für die 
Registrierung von Beförderern (ESCReg) 
ein und unterhält es und legt die in das 
System aufzunehmenden Informationen, 
die technischen Spezifikationen und die 
Anforderungen an das ESCReg fest.

Änderungsantrag

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu) und Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Das ESCReg ermöglicht es den 
Beförderern, die Registrierung über eine 
zentrale Internet-Schnittstelle zu 
beantragen. Bei der Einrichtung des 
ESCReg sorgt die Kommission im Voraus 
für die Funktionsfähigkeit des Online-
Systems für die Registrierung von 
Beförderern und den Zugang dazu.
2a. Unmittelbar nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung beginnt die Kommission mit 
der Einrichtung des ESCReg.
Innerhalb eines Zeitraums von zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung weist die Kommission dem 
Rat gegenüber nach, dass das ESCReg 
eingerichtet wurde und voll 
funktionsfähig ist. Sobald das ESCReg 
eingerichtet und funktionsfähig ist, 
unterrichtet die Kommission das 
Europäische Parlament hierüber.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Kommission ist für den Inhalt und 
die Genauigkeit der über das ESCReg 
übermittelten Daten nicht verantwortlich.

3. Die Kommission ist für den Inhalt der 
über das ESCReg übermittelten Daten 
nicht verantwortlich; diese Daten müssen 
genau und transparent sein und 
rechtzeitig übermittelt werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Innerhalb von acht Wochen nach 
Erstellung der Empfangsbestätigung stellt 
die zuständige Behörde eine 
Bescheinigung über die Registrierung des 
Beförderers aus, sofern sie der Ansicht ist, 
dass die übermittelten Angaben vollständig 
sind und die Anforderungen dieser 
Verordnung, der Richtlinie 96/29/Euratom 
sowie der Richtlinie 2008/68/EG erfüllen.

4. Innerhalb von vier Wochen nach 
Erstellung der Empfangsbestätigung stellt 
die zuständige Behörde eine 
Bescheinigung über die Registrierung des 
Beförderers aus, sofern sie der Ansicht ist, 
dass die übermittelten Angaben vollständig 
sind und die Anforderungen dieser 
Verordnung, der Richtlinie 96/29/Euratom 
sowie der Richtlinie 2008/68/EG erfüllen; 
dieser Zeitraum kann verlängert werden, 
wenn dies zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit als angemessen erachtet wird.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Um zu überprüfen, ob der 
Antragsteller die Vorschriften dieser 
Verordnung einhält, wendet die 
zuständige Behörde die gemeinsamen 
Sicherheitskriterien des Anhangs I a 
(neu) an. Soweit durchführbar, wird 
dieser Anhang regelmäßig gemäß den in 
Artikel 10 genannten Verfahren 
überarbeitet, um die einheitliche 
Umsetzung dieser Verordnung und den 
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Strahlenschutz weiter zu verbessern.

Begründung

Um für eine wirksame und einheitliche Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen für 
Beförderer von radioaktivem Material zu sorgen, sollten die zuständigen Behörden prüfen, ob 
ein Beförderer, der die Registrierung beantragt, die Anforderungen in Bezug auf Ausbildung, 
Personal, Ressourcen usw. tatsächlich erfüllen kann, vor allem im Fall eines 
Beförderungsunfalls. 

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 5 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Kopie der Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers wird über 
das ESCReg allen zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, in denen der 
Beförderer tätig sein möchte, automatisch 
zugestellt.

Eine Kopie der Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers wird über 
das ESCReg allen zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten automatisch zugestellt.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Lehnt die zuständige Behörde die 
Ausstellung einer Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers mit der 
Begründung ab, dass der Antrag nicht 
vollständig ist oder nicht den geltenden 
Anforderungen entspricht, teilt sie dem 
Antragsteller dies innerhalb von acht 
Wochen nach Erstellung der 
Empfangsbestätigung schriftlich mit. Vor 
einer solchen Ablehnung fordert die 
zuständige Behörde den Antragsteller auf, 
seinen Antrag innerhalb von drei Wochen 
ab dem Erhalt der Aufforderung zu 
korrigieren oder zu ergänzen. Die 
zuständige Behörde gibt die Gründe für die 
Ablehnung an.

6. Lehnt die zuständige Behörde die 
Ausstellung einer Bescheinigung über die 
Registrierung des Beförderers mit der 
Begründung ab, dass der Antrag nicht 
vollständig ist oder nicht den geltenden 
Anforderungen entspricht, teilt sie dem 
Antragsteller dies innerhalb von vier 
Wochen nach Erstellung der 
Empfangsbestätigung schriftlich mit. Vor 
einer solchen Ablehnung fordert die 
zuständige Behörde den Antragsteller auf, 
seinen Antrag innerhalb von drei Wochen 
ab dem Erhalt der Aufforderung zu 
korrigieren oder zu ergänzen. Die 
zuständige Behörde gibt die Gründe für die 
Ablehnung an.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Benötigt ein Beförderer dringend eine 
Erlaubnis und kann diese Dringlichkeit 
mit einer Risikoverringerung für 
Patienten, etwa bei der Lieferung 
radioaktiven Materials zu Diagnose- und 
Behandlungszwecken in 
Krankenhäusern, oder mit 
Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung 
radioaktiven Materials nach einem Unfall 
oder einem Vorfall mit terroristischem 
Hintergrund begründet werden, kann – je 
nach Schwere des Vorfalls so bald wie 
möglich – eine offizielle Genehmigung 
ausgestellt werden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Eine Kopie der Ablehnung und der 
Begründung wird über das ESCReg allen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
in denen der Beförderer tätig sein möchte, 
automatisch zugestellt.

Eine Kopie der Ablehnung und der 
Begründung wird über das ESCReg allen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
automatisch zugestellt. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Die für den Strahlenschutz 
zuständigen Behörden führen mindestens 
einmal jährlich unangekündigte 
Kontrollen bei jedem Inhaber einer 
Registrierungsbescheinigung durch. Die 
zuständigen Behörden sorgen dafür, dass 
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die Beförderungsmittel nach ihrer 
Ankunft am Zielort in regelmäßigen 
Abständen kontrolliert werden, damit die 
kontaminierten Fahrzeuge, Waggons oder 
Schiffe erst nach ihrer Dekontaminierung 
wiederverwendet werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Erfüllt ein Beförderer die 
Anforderungen dieser Verordnung nicht, 
ergreift die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, je nach der 
Sicherheitsrelevanz der Nichterfüllung und 
der bisherigen Einhaltung der Vorschriften 
durch den Beförderer 
Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats, 
beispielsweise durch schriftliche 
Vermerke, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, Aussetzung, 
Entzug oder Änderung der Registrierung 
oder strafrechtliche Verfolgung.

1. Erfüllt ein Beförderer die 
Anforderungen dieser Verordnung nicht, 
ergreift die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, je nach der 
Sicherheitsrelevanz der Nichterfüllung und 
der bisherigen Einhaltung der Vorschriften 
durch den Beförderer 
Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen der 
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats, 
zunächst durch eine sofortige Aussetzung 
der Beförderung radioaktiven Materials 
durch den betroffenen Beförderer, und 
anschließend, falls erforderlich, durch 
schriftliche Vermerke, Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, Aussetzung, 
Entzug oder Änderung der Registrierung 
oder strafrechtliche Verfolgung.

Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem der Beförderer 
registriert ist, überprüft die Registrierung 
des betreffenden Beförderers.
Die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission werden über alle Fälle von 
Nichterfüllung unterrichtet. 
Fälle von Nichterfüllung werden 
außerdem dem ESCReg gemeldet und im 
Internet veröffentlicht.
Zur Betrugsprävention werden für den 
Fall, dass die Bestimmungen nicht 
eingehalten werden, abschreckende 
Sanktionen festgelegt.
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Liegen Nachweise dafür vor, dass eine 
zuständige Behörde eine Bescheinung für 
die Beförderung radioaktiven Materials 
ausgestellt hat, obwohl der Antrag nicht 
vollständig oder unzureichend war, legt 
die Kommission weitere Maßnahmen fest.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, unterrichtet den 
Beförderer und die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, in denen der 
Beförderer radioaktives Material 
befördern wollte, über durchgeführte 
Durchsetzungsmaßnahmen und die Gründe 
für solche Maßnahmen. Kommt der 
Beförderer den Durchsetzungsmaßnahmen 
nach Absatz 1 nicht nach, entzieht die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem sich der Geschäftssitz des Beförderers 
befindet, oder, sofern der Beförderer in 
einem Drittland niedergelassen ist, die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem der Beförderer erstmals die Grenze 
zum Gebiet der Union überschreiten 
wollte, die Registrierung.

2. Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, in dem die Nichterfüllung 
aufgedeckt wurde, unterrichtet den 
Beförderer und die zuständigen Behörden 
aller Mitgliedstaaten und die Kommission 
über durchgeführte 
Durchsetzungsmaßnahmen und die Gründe 
für solche Maßnahmen. Kommt der 
Beförderer den Durchsetzungsmaßnahmen 
nach Absatz 1 nicht nach, entzieht die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem sich der Geschäftssitz des Beförderers 
befindet, oder, sofern der Beförderer in 
einem Drittland niedergelassen ist, die 
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in 
dem der Beförderer erstmals die Grenze 
zum Gebiet der Union überschreiten 
wollte, die Registrierung.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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3. Die zuständige Behörde unterrichtet den 
Beförderer und die übrigen betroffenen 
zuständigen Behörden von dem Entzug und 
den Gründen für diese Maßnahme.

3. Die zuständige Behörde unterrichtet den 
Beförderer und alle übrigen zuständigen 
Behörden und die Kommission von dem 
Entzug und den Gründen für diese 
Maßnahme.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission leitet diese Angaben 
sowie alle Änderungen über das ESCReg 
an alle zuständigen Behörden in der 
Gemeinschaft weiter.

Die Kommission leitet diese Angaben 
sowie alle Änderungen über das ESCReg 
an alle zuständigen Behörden in der 
Gemeinschaft weiter und veröffentlicht sie 
im Internet.

Begründung

Die Informationen darüber, welche Behörde zuständig ist und an welche nationale 
Kontaktstelle man sich wenden kann, könnten von Interesse für die Allgemeinheit sein und 
sollten daher veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Informationen über die für die 
Beförderung radioaktiven Materials 
geltenden nationalen 
Strahlenschutzvorschriften müssen für die 
Beförderer über die Kontaktstellen leicht 
zugänglich sein.

2. Die Informationen über die für die 
Beförderung radioaktiven Materials 
geltenden nationalen 
Strahlenschutzvorschriften müssen über die 
Kontaktstellen leicht zugänglich sein.

Begründung

Die Informationen darüber, welche Regeln gelten, könnten von Interesse für die Allgemeinheit 
sein und sollten daher veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 8 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Auf Ersuchen eines Beförderers stellen 
die Kontaktstelle und die zuständige 
Behörde des jeweiligen Mitgliedstaates 
vollständige Informationen über die 
Vorschriften für die Beförderung 
radioaktiven Materials im Hoheitsgebiet 
dieses Mitgliedstaates bereit.

3. Auf Ersuchen eines Beförderers oder 
anderer Interessenträger stellen die 
Kontaktstelle und die zuständige Behörde 
des jeweiligen Mitgliedstaates vollständige 
Informationen über die Vorschriften für die 
Beförderung radioaktiven Materials im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaates bereit.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten arbeiten im Hinblick auf 
die Harmonisierung ihrer Anforderungen 
für eine Registrierung und die 
Gewährleistung der einheitlichen 
Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung zusammen.

Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten arbeiten auf der 
Grundlage gemeinsamer 
Sicherheitskriterien gemäß Anhang Ia 
und im Hinblick auf die Harmonisierung 
ihrer Anforderungen für eine Registrierung 
und die Gewährleistung der einheitlichen 
Anwendung und Durchsetzung dieser 
Verordnung zusammen. Die zuständigen 
Behörden sind verpflichtet, Verstöße 
gegen diese Verordnung den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
unverzüglich mitzuteilen.

Begründung

Um für eine wirksame und einheitliche Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen für 
Beförderer von radioaktivem Material zu sorgen, sollten die zuständigen Behörden prüfen, ob 
ein Beförderer, der die Registrierung beantragt, die Anforderungen in Bezug auf Ausbildung, 
Personal, Ressourcen usw. tatsächlich erfüllen kann, vor allem im Fall eines 
Beförderungsunfalls. 

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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 Umsetzung Ausübung der Befugnisübertragung

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur 
Einrichtung des in Artikel 4 
beschriebenen Elektronischen Systems 
für die Registrierung von Beförderern 
(ESCReg).

1. Die Befugnis zum Erlass der in dieser 
Richtlinie genannten delegierten 
Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel genannten 
Bedingungen übertragen.

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
im Einklang mit dem in Artikel 11 
genannten Beratungsverfahren erlassen.

2. Die in Artikel 4 genannten Befugnisse 
zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 
der Kommission auf unbestimmte Zeit ab 
dem (…) übertragen.
3. Die Kommission erstattet dem 
Parlament drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung und danach 
regelmäßig alle fünf Jahre über die 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
ESCReg Bericht. Der Bericht muss eine 
Bewertung der Zugänglichkeit, 
Funktionsfähigkeit, Stabilität, Sicherheit 
und Nutzerfreundlichkeit sowie der 
Umsetzung der Anforderungen an die 
Einhaltung der Vorschriften gemäß 
Artikel 7 enthalten.
4. Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 4 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der 
Widerrufsbeschluss beendet die 
Übertragung der darin angegebenen 
Befugnisse. Der Beschluss wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem in dem Beschluss angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit der bereits in Kraft 
befindlichen delegierten Rechtsakte bleibt 
davon unberührt.
5. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, teilt sie dies 
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dem Europäischen Parlament und dem 
Rat gleichzeitig mit.
6. Ein gemäß Artikel 4 erlassener 
delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 
wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament 
und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl 
das Europäische Parlament als auch der 
Rat der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um zwei Monate verlängert.

Begründung

Das Europäische Parlament sollte regelmäßig über die Anwendung des ESCReg informiert 
werden. Der erste Bericht wird ein Jahr nach dem Ende des zweijährigen 
Übergangszeitraums und damit drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung vorgelegt.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11 entfällt
Beratender Ausschuss
Die Kommission wird von einem 
Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss 
ist ein Ausschuss im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren.
Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, 
so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011.
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Der Ausschuss berät und unterstützt die 
Kommission bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung.
Er setzt sich aus Experten zusammen, die 
teils von den Mitgliedstaaten und teils von 
der Kommission ernannt werden; den 
Vorsitz führt ein Vertreter der 
Kommission.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12 Artikel 12

Inkrafttreten Inkrafttreten und Gültigkeit
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

2. Artikel 5, 6, und 7 gelten ab dem [2 
Jahre nach dem Inkrafttreten].

Begründung

Die Beförderer können und sollten sich nach Maßgabe dieser Verordnung ausschließlich über 
das ESCReg registrieren, sobald das System voll funktionsfähig ist.  

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 1 – Absatz 1 – Tabelle  – Teil B – Nummern 1 bis 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
des/der verantwortlichen Vertreters/-in der 
Organisation des Beförderers (Person, die 
für die Organisation des Beförderers 
rechtsverbindlich handeln kann):

1. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Mobilfunk- und Festnetznummer und 
E-Mail-Adresse des/der verantwortlichen 
Vertreters/-in der Organisation des 
Beförderers (Person, die für die 
Organisation des Beförderers 
rechtsverbindlich handeln kann):

2. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse der 

2. Name, Funktion, vollständige Anschrift, 
Mobilfunk- und Festnetznummer und 
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Kontaktperson für die Behörden in 
technischen/administrativen 
Angelegenheiten (Person, die für die 
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich 
ist, denen die Tätigkeiten des 
Beförderungsunternehmens unterliegen):

E-Mail-Adresse der Kontaktperson für die 
Behörden in technischen/administrativen 
Angelegenheiten (Person, die für die 
Einhaltung der Vorschriften verantwortlich 
ist, denen die Tätigkeiten des 
Beförderungsunternehmens unterliegen):

3. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift des/der Sicherheitsbeauftragten 
(nur bei Beförderungen im Binnenland und 
sofern abweichend von 1 oder 2):

3. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift, Mobilfunk- und 
Festnetznummer und E-Mail-Adresse 
des/der Sicherheitsbeauftragten (nur bei 
Beförderungen im Binnenland und sofern 
abweichend von 1 oder 2):

4. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift des/der Verantwortlichen für die 
Umsetzung des Strahlenschutzprogramms, 
sofern abweichend von 1 oder 2 oder 3: 

4. Name, Funktion und vollständige 
Anschrift, Mobilfunk- und 
Festnetznummer und E-Mail-Adresse 
des/der Verantwortlichen für die 
Umsetzung des Strahlenschutzprogramms, 
sofern abweichend von 1 oder 2 oder 3:

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 1 – Absatz 4 – Nummer 7 – Absatz - 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zusätzliche Angaben oder Erläuterungen 
des Beförderers zu seinem Antrag: 

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang 1 – Absatz 4 – Nummer 7 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ich, der Beförderer, bestätige hiermit, 
dass ich die von der Kommission gemäß 
Artikel 3a dieser Verordnung festgelegten 
gemeinsamen Sicherheitsnormen erfülle.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ANHANG Ia
GEMEINSAME 
SICHERHEITSKRITERIEN 
1. Information, Beratung und Schulung:
a. Allgemeine Schulung (Bescheinigung 
gemäß dem ADR und Strahlenschutz 
gemäß der Richtlinie 96/29/Euratom)
b. Funktionsspezifische Schulung
c. Sicherheitsschulung (Notfallreaktion 
gemäß der Richtlinie 96/29/Euratom)
Der Beförderer bietet den exponierten 
Arbeitskräften einschlägige Schulungen 
in den Bereichen Strahlenschutz 
(Richtlinie 2000/18/EG) und Notfälle an.
Der Beförderer ist verpflichtet, über die 
Schulungen, die er dem Personal anbietet, 
Buch zu führen. 
Die zuständige Behörde ist verpflichtet, 
Informationen und Beratung zur sicheren 
Beförderung von radioaktivem Material 
bereitzustellen. Insbesondere stellt die 
zuständige Behörde der Öffentlichkeit 
und den Nutzern geeignete Informationen 
über die Vorgehensweise der Behörde in 
Bezug auf Sicherheit und 
Regelungstätigkeit, über 
Verwaltungsverfahren und über 
Beschlussfassungsprozesse zur 
Verfügung. 
2. Radiologische Notstandssituationen:
1. Die bei der Vorbereitung der 
Dokumente über Notstandssituationen 
verwendete Sprache muss geeignet sein, 
von den Nutzern (Versender, Beförderer, 
Zulieferer und/oder Hersteller von 
Verpackungen, Aufsichtsgremien) richtig 
und eindeutig verstanden zu werden.
2. Der Beförderer weist angemessene 
Ressourcen und die unterstützenden 
Mittel nach, die geeignet sind, um auf 
Beförderungsunfälle zu reagieren. Der 
Beförderer übernimmt die Rolle des 
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Koordinators und unterrichtet die 
zuständige Behörde, die an der Reaktion 
auf eine Notstandssituation beteiligt ist, 
bzw. holt Rat bei ihr ein. Der Beförderer 
ist verpflichtet, eine Kontaktperson für 
den Fall eines Unfalls zu benennen.
3. Das Ziel der Notfallreaktion besteht 
darin, das mit 
Beförderungszwischenfällen verbundene 
Risiko zu minimieren, indem sie eine 
schnelle und angemessene Reaktion 
ermöglicht. Eine Reaktion ist 
angemessen, wenn ein potenzieller oder 
tatsächlich eingetretener Schaden an 
Personen, Sachen und der Umwelt auf 
das erreichbare Mindestmaß reduziert 
wird. Eine solche Reaktion umfasst 
mindestens Folgendes: 
Personendosimetrie gemäß den 
Empfehlungen eines 
Strahlenschutzsachverständigen; die 
Bereitstellung einer angemessenen 
medizinischen und radiologischen 
Versorgung für verletzte oder 
kontaminierte Personen; die fachgerechte 
Entsorgung radioaktiven Materials und 
Säuberung von radioaktivem Material, 
das infolge des Unfalls ausgetreten ist; 
und die Wiederherstellung des 
Unfallortes, damit er so weit wie möglich 
wieder seinem ursprünglichem normalen 
Zustand und seiner ursprünglichen 
normalen Funktion entspricht. In einigen 
Fällen können bestimmte Maßnahmen 
längere Zeit in Anspruch nehmen; in 
diesen Fällen muss durch die 
Erstreaktion zumindest eine angemessene 
medizinische Versorgung für verletzte 
Personen und die Reduzierung von 
Schäden an Sachen oder an der Umwelt 
sichergestellt werden.
4. Die zuständige Behörde gewährleistet 
für eine regelmäßige Überarbeitung aller 
Maßnahmen zur Notfallreaktion, 
einschließlich der Maßnahmen, die von 
der zuständigen Behörde, der an der 
Beförderung radioaktiven Materials 
beteiligten Organisation und allen 
anderen relevanten Akteuren getroffen 
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werden.
5. Jeder Beförderer sorgt dafür, dass der 
Öffentlichkeit Informationen über 
Gesundheitsschutzmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt werden; diese 
Informationen umfassen:
a. grundlegende Informationen über 
Radioaktivität und ihre Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt;
b. mögliche Fälle einer radiologischen 
Notstandssituation und ihre möglichen 
Folgen für die Allgemeinheit und die 
Umwelt;
c. geeignete Informationen darüber, wie 
sich die Bevölkerung in einer 
radiologischen Notstandssituation zu 
verhalten hat;
d. die Angabe der örtlichen Behörde, die 
für die Umsetzung der 
Notfallmaßnahmen zuständig ist.
Diese Informationen für die 
Öffentlichkeit müssen in regelmäßigen 
Abständen aktualisiert werden.
3. Sicherheitsbeauftragter 
a. Der Beförderer benennt einen 
Sicherheitsbeauftragten.
b. Der Sicherheitsbeauftragte muss 
Wissen und Erfahrung auf dem Gebiet 
des Strahlenschutzes vorweisen.
4. Die Dosisabschätzung, die 
Überwachung von Personen und die 
Überwachung der Arbeitsplätze müssen 
den Aufforderugnen der Richtlinie 
96/29/Euratom entsprechen.
5. Strahlenschutzprogramm (abgestufter 
Ansatz), das mindestens Folgendes 
umfasst:
a. Anwendungsbereich des Programms;
b. Sicherheitskultur;
c. praktische Maßnahmen zum Erreichen 
der Strahlenschutzziele;
d. Aufgaben und Zuständigkeiten 
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innerhalb der Organisation;
e. Dosisabschätzung;
f. Dosisbegrenzungen, Einschränkungen 
und Optimierung;
g. 
Oberflächenkontaminationsmessungen;
h. Trennung und andere 
Schutzmaßnahmen;
i. Notfallreaktionsregelungen;
j. Schulung;
k. Managementsysteme für die sichere 
Beförderung radioaktiven Materials.
6. Prüfung der Qualität und Einhaltung 
der Bestimmungen gemäß den Leitlinien 
der Kommission.
7. Zusätzliche Anforderungen:
a. Personen, die an der Beförderung von 
Gefahrengütern beteiligt sind, müssen 
sämtliche geeigneten Vorkehrungen 
treffen, damit der physische Schutz der 
Güter und die Abwehr unbefugten 
Zugangs zu diesen Gütern sichergestellt 
ist.
Bei der Beförderung im Straßen- und 
Eisenbahnverkehr oder in der 
Binnenschifffahrt werden die Güter nach 
der Ankunft am Auslieferungsort vom 
Fahrzeug, Waggon oder Wasserfahrzeug 
abgeladen, sobald dies unter vernünftigen 
Bedingungen möglich ist. 

Begründung

Um für eine wirksame und einheitliche Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen für 
Beförderer von radioaktivem Material zu sorgen, sollten die zuständigen Behörden prüfen, ob 
ein Beförderer, der die Registrierung beantragt, die Anforderungen in Bezug auf Ausbildung, 
Personal, Ressourcen usw. tatsächlich erfüllen kann, vor allem im Fall eines 
Beförderungsunfalls. 
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